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 Veröffentlicht am 26.11.1996

Norm

AußStrG §149

AußStrG §157

AußStrG §158

AußStrG §159

AußStrG §160

AußStrG §161

AußStrG §161a

AußStrG §162

ABGB §1373

Rechtssatz

Auf welche Weise Sicherstellung zu leisten ist, bestimmen die §§ 1373 f ABGB. Die Auswahl der Sicherungsmittel ist

dem Schuldner vorbehalten; im übrigen sind diese Bestimmungen auch nur anzuwenden, wenn nicht etwas anderes

vereinbart wurde.
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